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Beschluss des Rates der Stadt Köln vom 25. 09. 2008 

- Unzureichende Gutachtenbeurteilung - 

Am 25. September 2008 fasste der Rat der Stadt Köln einen im Falle der tatsächlichen Realisierung folgenschweren Beschluss: 

Die Rheinuferstraße soll im Abschnitt Ubierring - Schönhauser Straße auf sechs Fahrspuren aufgeweitet werden, damit genügend Stauraum für den wartenden Verkehr vorhanden ist - bei Querung der vorfahrtberechtigten Stadtbahn über die Rheinuferstraße. 

Damit verbunden wäre das Fällen von ca. 180 alten Alleebäumen, also der Fortfall von zwei der drei Linien des dortigen denkmalgeschützten Baumbestandes. 

Zustande kam dieser Ratsbeschluss gegen die erklärte Meinung der Ratsmehrheit, nur mit den Stimmen der SPD-Fraktion und der des Oberbürgermeisters Schramma, bei Enthaltung der CDU- und der FDP-Fraktion. Die Befürworter des Beschlusses beriefen sich auf das Gutachten "Verkehrsuntersuchung Querung Rheinuferstraße und benachbarter Gebiete" (VKT Köhler und Traubmann GmbH, Frankfurt), das im Auftrag der KVB erstellt worden war. Allen Ratsmitgliedern lag die Kurzfassung von 29 Seiten vor, aber nicht allen die  aufschlussreichen insgesamt 214 Seiten des kompletten Gutachtens.

Bei einer Untersuchungsproblematik dieser Tragweite wäre zu erwarten gewesen, dass das Gutachten, unter Einbeziehung aller relevanten Aspekte, auf der Grundlage aktueller und gezielt erhobener Daten, sowie entsprechend seriöser und professioneller Prognosen zustande gekommen wäre. Tatsächlich aber ist das Gegenteil der Fall. 

Fünf Bürgerinitiativen in der Kölner Südstadt wehren sich gegen die Realisierung des Ratsbeschlusses vom 25. 09. 2008. 

Eine der Bürgerinitiativen, die BISA-Bürgerinitiative Südliche Altstadt e.V., beauftragte  Bernd Sammeck, Dipl.-Ing. Stadtplaner AKNW, Köln, eine Expertise zum KVB-Gutachten zu erstellen. Diese brachte grundlegende Schwächen zu Tage:

1)


Zunächst heißt es zwar, dass im Gutachten die Trassenverläufe "unter Berücksichtigung möglichst aller entscheidungsrelevanter Kriterien vergleichend" bewertet würden. De facto aber fußen die Schlussfolgerungen in erster Linie auf wirtschaftlichen, verkehrlichen und betrieblichen Aspekten.

2)


Außen vor geblieben sind wichtige städtebauliche, verkehrsplanerische und ökologische Kriterien – auch anwohnerbezoge!

3)


So wird in unverantwortlicher Weise für die Rheinuferstraße bis 2020 eine Verkehrsstärkenzunahme um die 30 % prognostiziert, die jeder seriösen Stadtplanung Hohn spräche.
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4)


Bei solcher Betrachtungsweise wird schon gar kein Gedanke auf die Verkehrslärmentwicklung verschwendet. Die Stadt Köln ist aber nach geltenden EU-Richtlinien zu einer offensiven Lärmaktionsplanung verpflichtet, die freilich bislang nicht zustande kam.

5)


Keine Berücksichtigung fanden im Gutachten die Belange von Fußgängern und Radfahrern. So wurde stillschweigend eine drastische Verschlechterung der ohnehin hochproblematischen Querungen der Rheinuferstraße auf der Höhe des Oberländer Walls in Kauf genommen. 

6)


Außen vor geblieben sind auch systemische Betrachtungsweisen, die den Streckenabschnitt Ubierring - Schönhauser Straße in einen funktionalen Gesamtzusammenhang des städtischen Straßenverkehrsnetzes, der Rheinuferstraße und der Nord-Süd-Stadbahn gestellt hätten.

7)


Erst recht wurde damit eine zeitgemäße, umfassende Planungsbetrachtung nicht berücksichtigt, wie sie im Masterplan für die Stadt Köln zu finden ist.

8)


Damit blieb auch die im Masterplan vorgenommene Würdigung des Stadtraums Rhein mit dem Leitelement großer Alleebaum-Abschnitte auf der Strecke.

9)


Vielmehr wurden bei der Erstellung des Gutachtens eindeutig die wirtschaftlichen Aspekte des Kosten-Nutzen-Indikators und die der Fördermittel des Bundes und des Landes NRW in den Vordergrund gestellt.

10)


Dabei wurden in Begrifflichkeit und Betrachtungsmethodik volkswirt-schaftliche und betriebswirtschaftliche Faktoren in disziplinwidriger Weise vermengt und zu nicht haltbaren, unprofessionellen Schlussfolgerungen verdichtet.

11)


Diese Schlussfolgerungen wurden im Gutachten auf Bewertungen gestützt, die im Ergebnis zu einem völlig entgegengesetzten Gesamtvotum hätten führen müssen. 

· Jetzt gehört jede Schwachstelle des gesamten Projekts „Querung 
Rheinuferstraße“ der Stadtbahn Linie 16 auf den Prüfstand. 

· Die aktuellen Stadtbahn-Bautätigkeiten an der Querung der Rheinuferstraße, 
sind entsprechend zu überprüfen.

· Der Beschluss des Stadtrates vom 25. September 2008 muß über ein  
Moratorium eine entsprechende Prüfung ermöglichen.

· Die Planung ist so zu korrigieren, dass zukunftsfähige Lösungen den           
  
  Gesamtzusammenhängen sowie allen relevanten Aspekten          

  einschließlich anwohnergemässer, ökologischer, städtebaulicher und 
  
  verkehrsplanerischer Sichtweisen Rechnung tragen. 

